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Bericht 
des Zollausschusses 

über die Regierungsvorlage (619 der Beila
gen): Vertrag zwischen der Republik öster
reich und der Bundesrep'Ublik Deutschland 
über zoll- und paßrechtliche Fragen, die sich 
an der österreichisch-deutschen Grenze bei 

Staustufen und Grenzbrucken ergeb~n 

In der Zeit vom 6. bis 12. April 1965 wurden 
in Pass au mündliche Besprechungen geführt, die 
mit der Paraphierung des Vertrages zwischen 
der Repubiik österl'eich und der Bundesrepublik 
Deutschland über zoll- und paßrechtlich,e Fragen, 
die sich an der österreichi5ch-deutschen Grenze 
bei Staustufen und Grenzbrücken ergeben, sowie 
der Unterzeichnung eines Briefwechsels zwischen 
den Ddegationsvorsitzenden endeten. Der Ver
tlrag wurde am 31. Mai 1967 in Wien un ter
~eichnet. 

Dem Vertra'g sind die Anlagen I bis TII sowie 
ein Briefwechsd zwischen den Delegationsvor
sitzenden angeschlos®en. 

Der Vertra.g hat gesetz ändernden Charakter 
und darf daher nur mit Genehmigung des Na
tionalra,tes gemäß Artikel 50 Abs. 1 B.-VG. in 
,der geltenden Fassung abgeschiosisen werden. 

Der Zollausschuß hat die gegenständliche Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 23. Jänner 
1968 der Vorberatung unterzogen und nach einer 
Debatte, an der sich die Abgeordneten Dr. S t a
r i ba c her, Dr. Kr a n zirn a y rund M a r
w a n - S chi 0 s 5 e r beteiligten, einstimmig be
schlossen, dem Nationalrat die Genehmigung 
dieses Vertrages zu empfehlen. 

Der Ausschuß hat sich dabei mit der Frage 
befaßt, ob neben den Vorschriften des Artikels 1 
Abs. 3, soweit dieserdi,e Artikel 50 und 66 
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes berührt, 
und des Artikels 3 Ahs. 1 auch den Bestimmun
gen der Artikel 1 Abs. 2, Artiikel 1 Abs. 3 (ab
gesehen davon, daß dieser die Artikel 50 und 66 
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes berührt), 
Artikel 13 Abs. 1 und 2, Artikel 14 und Arti
kel 15 Abs. 1 verfassungsändernder Charakter 
zukommt. Aus den Beratungen ergab sich, daß 
nach einer Rechtsansicht die Setzung von Ho
heitsakten durch Organe der Bundesrepublik 

Stohs 
Berichterstatter 

Deutschland auf österreichischem Staatsgebiet und 
umgekehrt einen Eingriff in die österreichische 
Verfassungsr·ech,tsordnung darstellt, nach anderer 
Rechtsmeinung hingegen nicht. . 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß diese 
gr,undlegende Verfassungsfrage einer besonders 
eingehenden Prüfung bedarf, die jedoch zweck
mäßigerweise aus Anlaß der pat:lamentarischen 
Behandlung der die gleiche Frage betreffenden 
Regierungsvorla.ge (683 der Beilagen): Bundes
verfassungsg,esetz, mit dem einzelne Bestimmun
gen des Abkommens zwischen der Itepublik 
österreich und der Bundesrepublik Deutschland 
über Erleichterungen der Grenzabfertigung im 
Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr, BGBI. 
Nr. 240/1957, zu Verfassungsbestimmungen er
klärt we.rden, erfolgen soll. 

In der Erwägung, einer möglichen Verfassungs
verletzung vorzubeugen, hat sich der Ausschuß 
daher enuchlössen, dem Nationalrat vorzuschla
gen, die in Rede stehenden Artikel des Abkom
mens ebenfalls als verfassungsändernd zu be
handeln. In diesem Zusammenhang soll jedoch 
darauf hingewiesen werden, daß aus diesem Vor
gehen keinerlei Beispielsfolgerungen abzuleiten 
sind. 

Der Zollauss·chuß hält im vorliegenden Falle 
die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B.-VG. in der gel
tenden Fa.ssung zur Erfüllung dieses Abkom
mens für entbehrlich. 

Der Zollausschuß stellt somit den A nt rag, 
der Nationalrat wolle beschließen: 
. Dem Vertrag zwischen der Republik öster

reich und der Bundesrepublik Deutschland über 
zoll- und paßrech,tliche Fragen, die sich an der 
öst'erreichisch~deutschen Grenze bei Staustufen 
und Grenzbrücken ergeben, dessen Artikel 1 
Abs. 2 und 3, Artikel 3 Abs. 1, Artikel 13 
Abs. 1 ,und 2, Artikel 14 und Artikel 15 
Abs. l' ver f ass u n g s ä n der n d e B e
s ti m m u n gen enthalten, samt Anlagen und 
B-riefwechgel (61'9 -der Beilagen) wird die ver
fassungsmäßige Genehmigung erteilt. 

Wien, am 23. Jänner 1968 

Dipl.-Ing. Fink 
. Obmann 
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